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1. Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, 11.08.2023, 20.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der raumbedeutsamen Planung der 
Gemeinde Colbitz, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebie-
te nördlich Colbitz“, keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen sowie 
dass Grundsätze der Raumordnung aus dem Landesentwicklungsplan das 
Landes Sachsen-Anhalt 2010 (LEP-LSA 2010) berührt werden. In der Be-
gründung zum Bebauungsplan wird sich damit auseinandergesetzt. 
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Die landesplanerische Feststellung sowie die Begründung der Raumbe-
deutsamkeit und der landesplanerischen Feststellung werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Stellungnahme der RPG Magdeburg wurde eingeholt. Aus regionalpla-
nerischer Sicht werden keine Bedenken erhoben. 

Die in der Stellungnahme erteilten Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men und in die Planung eingearbeitet. 
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2. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, 14.08.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken erhoben werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3. Landkreis Börde, 03.08.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde sowie die Regionale Planungsge-
meinschaft Magdeburg sind im Planverfahren beteiligt worden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend befolgt. 
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Das Verfahren zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans wird seit 2021 
geführt, im März/April 2023 erfolgte die Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf, Stand Februar 2023. Der Abwägungs- und 
der Feststellungsbeschluss zur finalen Fassung, Stand Mai 2023 wurden am 
18.09.2023 gefasst. Danach wurde die Verbandsgemeinde Elbe-Heide die 
Genehmigung dazu beim Landkreis Börde beantragt. 

 

 

 

 

Bauleitplanung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und befolgt. 

Bei dem zuletzt im Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB vorgelegten Vorhaben- und Erschließungsplan handelt es sich nicht 
um den Vorentwurf, sondern den Entwurf mit Stand Juni 2023. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird der Stellungnahme folgend er-
gänzt. 
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Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde in allen Verfahrensschritten 
mit vorgelegt. 

 

 

 

 

 

Die Zaunanlage wird kenntlich gemacht 

 

 

 

Der Durchführungsvertrag wird bis zum Satzungsbeschluss abgeschlossen. 

 

 

 

 

Die Voraussetzungen für das Parallelverfahren sind erfüllt. 
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Die im Plangebiet liegenden Flurstücke befinden sich vollständig im Privat-
eigentum. Der Vorhabenträger verfügt über gesicherte Nutzungsberechti-
gungen in Form von langfristigen Pachtverträgen (für mindestens 25 Jahre 
ab Baubeginn), die im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“ nach-
gewiesen werden. 
 

 

 

Abfallüberwachung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und befolgt. 

 

Immissionsschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Naturschutz und Forsten 

Kenntnisnahme 

 

 

Wasserwirtschaft 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
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Trinkwasserschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

Bauordnung 

Vorbeugender Brandschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Bauaufsicht 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Rechtsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verdacht auf eine Kampfmittel-
belastung besteht. 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zum weiteren Verfahrensablauf 

Der Hinweis, den Landkreis Börde im Falle einer Planänderung erneut zu 
beteiligen, wird befolgt. 

Die weiteren Hinweise werden befolgt. 
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4. 50Hertz Transmission GmbH, 06.07.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die B 189 ist nicht Bestand-
teil des räumlichen Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans, so 
dass Festsetzungen dazu nicht getroffen werden können. Es sind keine 
Veränderungen geplant, durch die der Schwerlastverkehr berührt werden 
könnte. 
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5. Fernstraßen-Bundesamt, 03.07.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Autobahn GmbH ist im Verfahren beteiligt worden. Zum Vorentwurf liegt 
vom 23.08.2022 eine Stellungnahme vor, zum formellen Entwurf liegt eine 
Stellungnahme vom 11.08.2023 vor. 
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6. Landeszentrum Wald, 28.07.2023, 10.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

Die hier aufgeführte Stellungnahme des Landeszentrums Wald vom 
10.12.2021 wurde im Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung der Ver-
bandsgemeinde Elbe-Heide „Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik nördlich 
Colbitz“ abgegeben. Die dort aufgeworfenen Fragen sind Bestandteil der 
Abwägung im Bauleitplanverfahren der Flächennutzungsplanänderung. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum hier vorliegenden Bebauungs-
plan wurde vom Landeszentrum Wald am 28.07.2022 eine Stellungnahme 
abgegeben, in der Hinweise zur Verkehrssicherungspflicht gegeben wurden. 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, sie sind außerhalb des Bau-
leitplanverfahrens zu klären. 

Vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben (ALFF) wurden mit Schreiben vom 12.01.2021 im Rahmen des 
Flurbereinigungsverfahrens Colbitz BAB A14 mit den Ordnungsnummern 
982 und 1055 die Plangebietsflächen in den Teilbereichen „im Zusammen-
hang mit den geplanten Photovoltaikanlagen als Abfindungsflurstücke neu 
zugeteilt.“ Die Grundstücksflächen der Teilbereiche zur Errichtung von PV-
Anlagen wurden zuvor mit dem ALFF Mitte abgestimmt.  

Für die Einhaltung des hier geforderten Abstands von 30 m zur Waldgrenze 
gibt es keine gesetzliche Grundlage. Die Planung zur Errichtung eines So-
larparks wird, so wie auch schon im Vorentwurf der Öffentlichkeit vorgelegt, 
weiterverfolgt. Dabei ist zur optimalen Ausnutzung der verfügbaren Grund-
stücksfläche zum Zwecke der alternativen Energiegewinnung zugunsten der 
Ressourcenschonung an anderen Stellen die Errichtung der Photovoltaikan-
lagen bis zu einem Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze vorgesehen. 
Dabei ist u. a. auch zu berücksichtigen, dass der weitere Ausbau der erneu-
erbaren Energien und die ambitionierte Steigerung der Energieeffizienz we-
sentliche Bestandteile des Energiekonzepts und der Beschlüsse der Bun-
desrepublik Deutschland zur Energiewende ist. Der beschleunigte Ausbau 
der Erneuerbaren Energien dient der öffentlichen Sicherheit und stellt ein 
überragendes öffentliches Interesse dar. 
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7. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, 11.08.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aktuelle Ausbauplanungen sowie externe 
landschaftspflegerische Maßnahmen der Autobahn GmbH durch das Vorhaben 
nicht berührt werden. 

 

Die Bezeichnungen der Teilgebiete werden korrigiert. 

Bezüglich der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wären 
evtl. auftretende Blendwirkungen als Argument gegen die Inanspruchnahme der 
Fläche für die geplanten PV-Anlagen heranzuziehen. Um dafür gesicherte Aussa-
gen zu erhalten, wurde ein Blendgutachten angefertigt. Demzufolge sind nachteili-
ge Auswirkungen infolge Reflexion für die benachbarte BAB A 14 auszuschließen. 
Anderweitige Beeinträchtigungen des Verkehrs sind nicht erkennbar, so dass 
grundsätzlich davon auszugehen ist, dass mit dem Bau von PV-Anlagen im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 

 

Bezüglich der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Flächen für anderweitige Nut-
zungen wird in der vorliegenden Stellungnahme festgestellt, dass aktuelle Aus-
bauplanungen sowie externe landschaftspflegerische Maßnahmen der Autobahn 
GmbH durch das Vorhaben nicht berührt werden. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass im Bereich 0 bis 20 Meter zur Fahrbahnkante 
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bereits Ausgleichsmaßnahmen für die A14 errichtet wurden, deren Erhalt dauer-
haft zu sichern ist und die von der vorliegenden Planung nicht berührt werden. Auf 
Grund dessen, dass der hier berührte Autobahnabschnitt erst vor wenigen Jahren 
neu gebaut und eröffnet wurde, ist davon auszugehen, dass in dem zu betrach-
tenden Zeitraum voraussichtlich kein weiterer Ausbaubedarf zu erwarten ist. Die 
hier geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage sind auf eine Laufzeit von 30 Jahre 
befristet. Nach Ablauf der Laufzeit werden die Anlagen zurückgebaut und die Flä-
che wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.  

Für die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage werden keine Betonfundamente 
errichtet. Die geplanten Solarmodule sollen auf gerammten Pfählen installiert wer-
den und von einem einfachen Zaun umschlossen werden. Fest installierte Strom-
versorgungsanlagen wie z.B. Trafostationen sind in diesem Bereich nicht vorgese-
hen. Insofern wäre, sofern der Straßenbaulastträger dennoch Flächenbedarf in 
diesem Bereich anmeldet, ein Rückbau auch vor Ablauf der o. g. Laufzeit für den 
benötigten Abschnitt möglich. 

Für den gesamten Zeitraum kann bei Bedarf dem Straßenbaulastträger ein Zu-
trittsrecht zu dem Gelände der Freiflächenphotovoltaikanlage eingeräumt werden. 
Gleichzeitig werden ihm die vollständigen Bestandsunterlagen nach Errichtung der 
PV Anlage zur Verfügung gestellt. 

Innerhalb der 40-m-Zone werden keine Pflanzgebote für Gehölze oder dergleichen 
festgesetzt. 

Um zu verhindern, dass innerhalb der 40-m-Zone andere bauliche Anlagen, als die 
o. g. Solarmodule errichtet werden, wird im Bebauungsplan ergänzend festgesetzt, 
dass innerhalb dieses Bereichs bauliche Anlagen in Form von Trafostationen un-
zulässig sind. In der Planzeichnung wird diese Fläche als „Fläche für Nutzungsbe-
schränkungen“ festgesetzt. 

Gemäß § 9 Abs. 8 FStrG wäre eine Ausnahme von der in § 9 Abs. 1 FStrG gere-
gelten Anbauverbotszone dann gerechtfertigt, wenn „die Durchführung der Vor-
schriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Grün-
de des Wohls der Allgemeinheit die Abweichungen erfordern.“ 

Die Gründe des Wohls der Allgemeinheit werden aktuell klar und deutlich von der 
Bundesregierung definiert. „Um die Klimaschutzziele zu erreichen und unabhängig 
von fossilen Energieimporten zu werden, soll der Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen. Die Bundesre-
gierung stellt die Weichen für den beschleunigten Ausbau von Wind- und Solar-
energie, den Ausstieg aus fossilen Energien und für mehr Energieeffizienz.“ (Quel-
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le: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energiewende-
beschleunigen-2040310, Aufruf 11.10.2022). 

Entsprechend der von der Bundesregierung verabschiedeten aktuellen Geset-
zesnovellen soll der Ausbau erneuerbarer Energien weiter erheblich beschleunigt 
werden. Bei Abwägungsentscheidungen gilt der Grundsatz, dass die Nutzung er-
neuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentli-
chen Sicherheit dient. Das besondere öffentliche Interesse am Ausbau der rege-
nerativen Energie wird darüber hinaus auch durch weitere völker-, europa-, bun-
des- und landesrechtliche Vorschriften untersetzt und gesteuert. Dafür ist den 
räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche 
Energieversorgung Rechnung zu tragen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 Satz 5 ROG).  

Die optimale Ausnutzung der Flächen am betrachteten Standort für die notwendi-
ge Errichtung der hier geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage steht demzufolge 
im überragenden öffentlichen Interesse, insbesondere unter Beachtung der o. g. 
Ausführungen. 

Vom Fernstraßen-Bundesamt werden auf seiner Homepage Hinweise zur Inan-
spruchnahme von Flächen innerhalb der Anbauverbotszone zur Errichtung von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen gegeben: 

„In einem Abstand von 40 Metern vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
der Autobahn (20 Meter bei Bundesstraßen in Bundesverwaltung) dürfen Hoch-
bauten nicht errichtet werden. Von diesem Verbot sind grundsätzlich auch Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen erfasst. Aufgrund der Änderung des § 2 Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung von erneuerbaren Energien jedoch im überragenden öffentlichen Inte-
resse. Die erneuerbaren Energien sollen als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Hinsichtlich der 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in der Anbauverbotszone sind da-
her Privilegierungen möglich, so dass die Inanspruchnahme der 40-Meter-
Anbauverbotszone, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, bei 
einer Vielzahl von Vorhaben möglich ist. Um die Vereinbarkeit mit den straßen-
rechtlichen Belangen und das Maß einer möglichen Inanspruchnahme feststellen 
zu können, bedarf es immer einer Bewertung der konkreten Umstände des Einzel-
falls. Dies ermöglicht eine verlässliche Planung von Freiflächenphotovoltaikanla-
gen aus straßenrechtlicher Sicht. 

Die konkrete Einzelfallbeurteilung sowie die zwingend vorzusehenden Nebenbe-
stimmungen im Verwaltungsverfahren machen einen gesonderten Antrag auf Er-
teilung einer Ausnahmegenehmigung erforderlich. Bei entsprechender Planreife 
kann das Antragsverfahren auch parallel zum Bebauungsplanverfahren durchge-
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führt werden.“ 
(https://www.fba.bund.de/DE/Meldungen/20230131_Freiflaechenphotovoltaikanlagen 
_Anbauverbotszone.html, letzter Zugriff am 22.05.2023) 

In den TG 3 und TG 4 wird die Anbauverbotszone in die Planzeichnung übernom-
men. 

Zur konkreten Einzelfallbeurteilung wurde vom Vorhabenträger ein entsprechender 
Antrag auf Ausnahmegenehmigung beim Fernstraßen-Bundesamt gestellt. 

Mit Schreiben vom 27.10.2023 teilte das Fernstraßen-Bundesamt mit, dass nach 
derzeitiger Aktenlage keine Ausnahmegenehmigung in Aussicht gestellt werden 
kann. Allerdings wird ´die Genehmigungsfähigkeit der Planung Aussicht gestellt, 
wenn ein Mindestabstand von 24,5 m zum äußeren befestigten Fahrbahnrand der 
BAB 14 eingehalten wird. 

Dementsprechend wird die Planung diesen Forderungen angepasst. 

Um weiter zu verhindern, dass innerhalb der 40-m-Zone andere bauliche Anlagen, 
als die o. g. Solarmodule errichtet werden, wird im Bebauungsplan festgesetzt, 
dass innerhalb dieses Bereichs bauliche Anlagen in Form von Trafostationen un-
zulässig sind. In der Planzeichnung wird diese Fläche als „Fläche für Nutzungsbe-
schränkungen“ festgesetzt. 

TF 4.1 Fläche für Nutzungsbeschränkungen 

Innerhalb des in der Planzeichnung als Fläche für Nutzungsbeschränkun-
gen (1a) gekennzeichneten Bereichs sind, sofern gemäß TF 1.1 die Nut-
zung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ zulässig ist, 
bauliche Anlagen in Form von Trafostationen unzulässig. 

Die Gemeinde Colbitz geht davon aus, dass damit den gesetzlich geregelten An-
forderungen entsprochen wird. 

 

Die weiteren Hinweise werden berücksichtigt. 

 

https://www.fba.bund.de/


Abwägung zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“           Seite 26 von 44 

 

 



Abwägung zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“           Seite 27 von 44 

 



Abwägung zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“           Seite 28 von 44 

 
 



Abwägung zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“           Seite 29 von 44 
 

8. Landesamt Geologie und Bergwesen, 07.08.2023, 30.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau 

Der genannte Rechtsinhaber des Bergfeldes wurde im Planverfahren beteiligt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Beachtung der eventuellen 
Auflagen und Hinweise des Rechtsinhabers vom LAGB, Abteilung Bergbau 
keine Einwände bestehen. 

Eine Stellungnahme des K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Zielitz, 
vom 01.09.2022 liegt vor. Darin wird auf evtl. Senkungen hingewiesen. 

 

 

Geologie 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus ingenieurgeologischer Sicht kei-
ne Bedenken und Hinweise bestehen. 
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9. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 09.08.2023, 31.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 31.08.2022 
ihre Gültigkeit behält. 
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Abteilung Agrarstruktur 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan keine 
Bedenken bestehen. 

Die Forderungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-
folgt. 
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Fachstelle Landwirtschaft 

Das Vorhaben unterliegt nicht der Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO 
2022) nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 h), wie in der Stellungnahme dargelegt, son-
dern beruht sich auf § 37 Abs. 1 Nr. 2 c) EEG. Die aufgeführte Obergrenze 
nach FFAVO 2022 von 100MW beschreibt lediglich das Ausschreibungs-
kontingent für die Förderaspekte des EEG nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 h) für das 
Bundesland Sachsen-Anhalt und ist damit nicht für das hier dargestellte 
Planvorhaben der Baurechtsschaffung gemäß BauGB relevant. 
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10. Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Mitte, 02.08.2023, 16.08.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in die Planung übernommen. 
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Entlang der Landesstraße sind in dem aufgeführten Abstand von 7,50 m 
keine Gehölzpflanzungen vorgesehen. 

 

 

 

 

Die überarbeiteten Unterlagen wurden dem LSBB am 04.07.2023 erneut 
vorgelegt, die Bestätigung dazu erfolgte per Mail am 16.08.2023. 
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11. Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, 08.08.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Rohwasserleitung außerhalb des 
Plangebietes verläuft sowie dass eine Beeinträchtigung des Steuerkabels 
durch die geplante PV-Anlage nicht zu erwarten ist. 

Der geforderte Umgang mit dem Steuerkabel im Bereich der Maßnahmeflä-
che m1 wird im Zuge der Bauausführung beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass eingeschätzt wird, dass Auswirkun-
gen auf den Grundwasserhaushalt nicht erwartet werden und daher keine 
Einwände bestehen. 
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12. K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Zielitz, 01.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in die Begründung übernommen. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

13. GDMcom GmbH, 14.07.2023 

14. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 24.07.2023 

15. Avacon Netz GmbH, 20.07.2023 

16. Heidewasser GmbH, 11.07.2023 

17. IHK Magdeburg, 14.07.2023 

18. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. 405 – Abwasser, 17.07.2023 

19. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 21.07.2023 

20. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Wasser, 25.07.2023 

21. Vodafone GmbH, 26.07.2023 

22. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abt. Bodendenkmalpflege, 11.08.2023 

23. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 10.08.2023 

24. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Immissionsschutz, 07.08.2023 

25. Deutsche Telekom Technik GmbH, 09.08.2023 

26. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege, 06.07.2023 

27. Wolmierstedter Wasser- und Abwasserzweckverband, 17.08.2023 

28. Gemeinde Niedere Börde, 06.07.2023 

29. Hansestadt Gardelegen, 17.07.2023 

30. Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, 11.07.2023 

31. Stadt Haldensleben, 05.07.2023 

 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung, in denen keine Bedenken und Anregungen geäußert wurden: 

32. Unterhaltungsverband „Untere Ohre“, 09.08.2022 

33. Biosphärenreservat Mittelelbe, 12.08.2022 

34. Stadt Wolmierstedt, 27.07.2022 

35. Dow Olefinverbund GmbH, 01.09.2022 


